
 

 

Ordentliche Hauptversammlung der BioNTech SE am 25. Mai 2023 

 

Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 

 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des 

zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern sowie des 

Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2022 bzw. zum 31. Dezember 

2022 

 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss 

gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem 

Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen Beschluss zu fassen.  

 

Die genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung vielmehr lediglich zugänglich zu 

machen und vom Vorstand bzw. – im Fall des Berichts des Aufsichtsrats – vom Vorsitzenden 

des Aufsichtsrats zu erläutern. Im Rahmen ihres Auskunftsrechts haben die Aktionäre 

Gelegenheit, zu den Vorlagen Fragen zu stellen. 

 

Sämtliche der unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Dokumente sind auf unserer 

Internetpräsenz unter „https://investors.biontech.de/de/agm/agm-2023“ abrufbar. Sie werden 

zudem in der Hauptversammlung zugänglich sein und dort näher erläutert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


